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§ 207 ASVG Kinderzuschul3

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Schwerversehrten wird fir jedes Kind (& 252) ein Kinderzuschuf3 im Ausmaf3 von 10 v. H. der Versehrtenrente
gewahrt. Der sich aus der Summe von Versehrtenrente und Zusatzrente (8 205a) ergebende Betrag des
Kinderzuschusses darf den Betrag von 76,31 € nicht Gbersteigen. Die Rente und die Kinderzuschisse durfen
zusammen die Bemessungsgrundlage nicht Ubersteigen.

2. (2)Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird der KinderzuschuR nur auf besonderen Antrag gewahrt.

In Kraft seit 01.01.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/252
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/205a
file:///

	§ 207 ASVG Kinderzuschuß
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


